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Elektronische Ausgabe des Amtsblattes - Sonderausgabe 
 
Sonderausgabe 09/2021 vom 23.04.2021 
 
 

Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) 
Maßnahmen anlässlich der Corona-Pandemie 

 

Bekanntmachung des Landkreises Bautzen vom 23.04.20 21 
 
Der Landkreis Bautzen macht gemäß § 77 Absatz 6 Satz 3 des Gesetzes zur 
Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen 
(Infektionsschutzgesetz vom 20. Juli 2000 - BGBl. I S. 1045 -, das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 22. April 2021 - BGBl. I S. 802 - geändert worden ist - 
IfSG) öffentlich bekannt:  
 

I. 
 
Der Inzidenzwert von 100 Neuninfektionen pro 100.00 0 Einwohnerinnen und 
Einwohner innerhalb von sieben Tagen lag in dem Lan dkreis Bautzen seit dem 
20. April 2021 über 100. Nach den veröffentlichten Zahlen des tagesaktuellen 
Lageberichts des Robert Koch-Instituts (RKI) betrug  die Inzidenz im Landkreis 
Bautzen nach den Bekanntmachungen des RKI am 20. Ap ril 2021, 00.00 Uhr 
258,2, am 21. April 2021, 00.00 Uhr 171,5 und am 22 . April 2021, 00.00 Uhr 211,5. 
 

II. 
 

Wird der Sieben-Tage-Inzidenzwert von 100 Neuinfekt ionen auf 100.000 
Einwohner an drei aufeinanderfolgenden Tagen übersc hritten, so gelten ab 
dem Tag nach der Bekanntmachung des „Vierten Gesetz es zum Schutz der 
Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationa ler Tragweite“, hier der 
24. April 2021, die folgenden Maßnahmen:  
 
1. private Zusammenkünfte im öffentlichen oder priv aten Raum sind nur 

gestattet, wenn an ihnen höchstens die Angehörigen eines Haushalts 
und eine weitere Person einschließlich der zu ihrem  Haushalt 
gehörenden Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebens jahres teilnehmen; 
Zusammenkünfte, die ausschließlich zwischen den Ang ehörigen 
desselben Haushalts, ausschließlich zwischen Ehe- o der 
Lebenspartnerinnen und -partnern, oder ausschließli ch in Wahrnehmung 
eines Sorge- oder Umgangsrechts oder im Rahmen von Veranstaltungen 
bis 30 Personen bei Todesfällen stattfinden, bleibe n unberührt; 
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2. der Aufenthalt von Personen außerhalb einer Wohn ung oder einer 

Unterkunft und dem jeweils dazugehörigen befriedete n Besitztum ist von 
22.00 Uhr bis 05.00 Uhr des Folgetags untersagt; di es gilt nicht für 
Aufenthalte, die folgenden Zwecken dienen:  

 
a) der Abwendung einer Gefahr für Leib, Leben oder Eigentum, 

insbesondere eines medizinischen oder veterinärmedi zinischen 
Notfalls oder anderer medizinisch unaufschiebbarer 
Behandlungen, 

b) der Berufsausübung im Sinne des Artikels 12 Absa tz 1 des 
Grundgesetzes, soweit diese nicht gesondert eingesc hränkt ist, 
der Ausübung des Dienstes oder des Mandats, der 
Berichterstattung durch Vertreterinnen und Vertrete r von Presse, 
Rundfunk, Film und anderer Medien, 

c) der Wahrnehmung des Sorge- oder Umgangsrechts, 
d) der unaufschiebbaren Betreuung unterstützungsbed ürftiger 

Personen oder Minderjähriger oder der Begleitung St erbender, 
e) der Versorgung von Tieren, 
f) aus ähnlich gewichtigen und unabweisbaren Zwecke n oder 
g) zwischen 22.00 und 24.00 Uhr der im Freien statt findenden allein 

ausgeübten körperlichen Bewegung, nicht jedoch in S portanlagen; 
 

3. die Öffnung von Freizeiteinrichtungen wie insbes ondere Freizeitparks, 
Indoorspielplätzen, von Einrichtungen wie Badeansta lten, Spaßbädern, 
Hotelschwimmbädern, Thermen und Wellnesszentren sow ie Saunen, 
Solarien und Fitnessstudios, von Einrichtungen wie insbesondere 
Diskotheken, Clubs, Spielhallen, Spielbanken, Wetta nnahmestellen, 
Prostitutionsstätten und Bordellbetrieben, gewerbli chen 
Freizeitaktivitäten, Stadt-, Gäste- und Naturführun gen aller Art, 
Seilbahnen, Fluss- und Seenschifffahrt im Ausflugsv erkehr, 
touristischen Bahn- und Busverkehren und Flusskreuz fahrten, ist 
untersagt; 

 
4. die Öffnung von Ladengeschäften und Märkten mit Kundenverkehr für 

Handelsangebote ist untersagt; wobei der Lebensmitt elhandel 
einschließlich der Direktvermarktung, ebenso Geträn kemärkte, 
Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshä user, Drogerien, 
Optiker, Hörakustiker, Tankstellen, Stellen des Zei tungsverkaufs, 
Buchhandlungen, Blumenfachgeschäfte, Tierbedarfsmär kte, 
Futtermittelmärkte, Gartenmärkte und der Großhandel  mit den Maßgaben 
ausgenommen sind, dass  

 
a) der Verkauf von Waren, die über das übliche Sort iment des 

jeweiligen Geschäfts hinausgehen, untersagt ist, 
b) für die ersten 800 Quadratmeter Gesamtverkaufsfl äche eine 

Begrenzung von einer Kundin oder einem Kunden je 20  
Quadratmeter Verkaufsfläche und oberhalb einer 
Gesamtverkaufsfläche von 800 Quadratmetern eine Beg renzung 
von einer Kundin oder einem Kunden je 40 Quadratmet er 
Verkaufsfläche eingehalten wird, wobei es den Kundi nnen und 
Kunden unter Berücksichtigung der konkreten Raumver hältnisse 
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grundsätzlich möglich sein muss, beständig einen Ab stand von 
mindestens 1,5 Metern zueinander einzuhalten und 

c) in geschlossenen Räumen von jeder Kundin und jed em Kunden 
eine Atemschutzmaske (FFP2 oder vergleichbar) oder eine 
medizinische Gesichtsmaske (Mund-Nase-Schutz) zu tr agen ist; 

 

abweichend von Halbsatz 1 ist  
 

a) die Abholung vorbestellter Waren in Ladengeschäf ten zulässig, 
wobei die Maßgaben des Halbsatzes 1 Buchstabe a bis  c 
entsprechend gelten und Maßnahmen vorzusehen sind, die, etwa 
durch gestaffelte Zeitfenster, eine Ansammlung von Kunden 
vermeiden; 

b) bis zu dem übernächsten Tag, nachdem die Sieben- Tage-Inzidenz 
an drei aufeinander folgenden Tagen den Schwellenwe rt von 150 
überschritten hat, auch die Öffnung von Ladengeschä ften für 
einzelne Kunden nach vorheriger Terminbuchung für e inen fest 
begrenzten Zeitraum zulässig, wenn die Maßgaben des  Halbsatzes 
1 Buchstabe a und c beachtet werden, die Zahl der g leichzeitig im 
Ladengeschäft anwesenden Kunden nicht höher ist als  ein Kunde 
je 40 Quadratmeter Verkaufsfläche, die Kundin oder der Kunde ein 
negatives Ergebnis einer innerhalb von 24 Stunden v or 
Inanspruchnahme der Leistung mittels eines anerkann ten Tests 
durchgeführten Testung auf eine Infektion mit dem C oronavirus 
SARS-CoV-2 vorgelegt hat und der Betreiber die Kont aktdaten der 
Kunden, mindestens Name, Vorname, eine sichere 
Kontaktinformation (Telefonnummer, E-Mail-Adresse o der 
Anschrift) sowie den Zeitraum des Aufenthaltes, erh ebt; 

 
5. die Öffnung von Einrichtungen wie Theatern, Oper n, Konzerthäusern, 

Bühnen, Musikclubs, Museen, Ausstellungen, Gedenkst ätten sowie 
entsprechende Veranstaltungen sind untersagt; dies gilt auch für Kinos 
mit Ausnahme von Autokinos; die Außenbereiche von z oologischen und 
botanischen Gärten dürfen geöffnet werden, wenn ang emessene Schutz- 
und Hygienekonzepte eingehalten werden und durch di e Besucherin 
oder den Besucher, ausgenommen Kinder, die das 6. L ebensjahr noch 
nicht vollendet haben, ein negatives Ergebnis einer  innerhalb von 24 
Stunden vor Beginn des Besuchs mittels eines anerka nnten Tests 
durchgeführten Testung auf eine Infektion mit dem C oronavirus SARS-
CoV-2 vorgelegt wird; 

 
6. die Ausübung von Sport ist nur zulässig in Form von kontaktloser 

Ausübung von Individualsportarten, die allein, zu z weit oder mit den 
Angehörigen des eigenen Hausstands ausgeübt werden sowie bei 
Ausübung von Individual- und Mannschaftssportarten im Rahmen des 
Wettkampf- und Trainingsbetriebs der Berufssportler  und der 
Leistungssportler der Bundes- und Landeskader, wenn   

 
a) die Anwesenheit von Zuschauern ausgeschlossen is t, 
b) nur Personen Zutritt zur Sportstätte erhalten, d ie für den 

Wettkampf- oder Trainingsbetrieb oder die mediale 
Berichterstattung erforderlich sind, und 
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c) angemessene Schutz- und Hygienekonzepte eingehal ten werden; 
 
für Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres ist die Ausübung 
von Sport ferner zulässig in Form von kontaktloser Ausübung im Freien 
in Gruppen von höchstens fünf Kindern; Anleitungspe rsonen müssen 
auf Anforderung der nach Landesrecht zuständigen Be hörde ein 
negatives Ergebnis einer innerhalb von 24 Stunden v or der 
Sportausübung mittels eines anerkannten Tests durch geführten Testung 
auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 v orlegen; 
 

7. die Öffnung von Gaststätten im Sinne des Gaststä ttengesetzes ist 
untersagt; dies gilt auch für Speiselokale und Betr iebe, in denen Speisen 
zum Verzehr an Ort und Stelle abgegeben werden; von  der Untersagung 
sind ausgenommen:  

 
a) Speisesäle in medizinischen oder pflegerischen E inrichtungen 

oder Einrichtungen der Betreuung, 
b) gastronomische Angebote in Beherbergungsbetriebe n, die 

ausschließlich der Bewirtung der zulässig beherberg ten Personen 
dienen, 

c) Angebote, die für die Versorgung obdachloser Men schen 
erforderlich sind, 

d) die Bewirtung von Fernbusfahrerinnen und Fernbus fahrern sowie 
Fernfahrerinnen und Fernfahrern, die beruflich bedi ngt Waren oder 
Güter auf der Straße befördern und dies jeweils dur ch eine 
Arbeitgeberbescheinigung nachweisen können, 

e) nichtöffentliche Personalrestaurants und nichtöf fentliche 
Kantinen, wenn deren Betrieb zur Aufrechterhaltung der 
Arbeitsabläufe beziehungsweise zum Betrieb der jewe iligen 
Einrichtung zwingend erforderlich ist, insbesondere , wenn eine 
individuelle Speiseneinnahme nicht in getrennten Rä umen möglich 
ist; 
ausgenommen von der Untersagung sind ferner die Aus lieferung 
von Speisen und Getränken sowie deren Abverkauf zum  
Mitnehmen; erworbene Speisen und Getränke zum Mitne hmen 
dürfen nicht am Ort des Erwerbs oder in seiner nähe ren 
Umgebung verzehrt werden; der Abverkauf zum Mitnehm en ist 
zwischen 22 Uhr und 5 Uhr untersagt; die Auslieferu ng von 
Speisen und Getränken bleibt zulässig; 
 

8. die Ausübung und Inanspruchnahme von Dienstleist ungen, bei denen 
eine körperliche Nähe zum Kunden unabdingbar ist, i st untersagt; wobei 
Dienstleistungen, die medizinischen, therapeutische n, pflegerischen 
oder seelsorgerischen Zwecken dienen, sowie Friseur betriebe und die 
Fußpflege jeweils mit der Maßgabe ausgenommen sind,  dass von den 
Beteiligten unbeschadet der arbeitsschutzrechtliche n Bestimmungen 
und, soweit die Art der Leistung es zulässt, Atemsc hutzmasken (FFP2 
oder vergleichbar) zu tragen sind und vor der Wahrn ehmung von 
Dienstleistungen eines Friseurbetriebs oder der Fuß pflege durch die 
Kundin oder den Kunden ein negatives Ergebnis einer  innerhalb von 24 
Stunden vor Inanspruchnahme der Dienstleistung mitt els eines 
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anerkannten Tests durchgeführten Testung auf eine I nfektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 vorzulegen ist; 

 
9. bei der Beförderung von Personen im öffentlichen  Personennah- oder 

-fernverkehr einschließlich der entgeltlichen oder geschäftsmäßigen 
Beförderung von Personen mit Kraftfahrzeugen samt T axen und 
Schülerbeförderung besteht für Fahrgäste sowohl wäh rend der 
Beförderung als auch während des Aufenthalts in ein er zu dem 
jeweiligen Verkehr gehörenden Einrichtung die Pflic ht zum Tragen einer 
Atemschutzmaske (FFP2 oder vergleichbar); eine Höch stbesetzung der 
jeweiligen Verkehrsmittel mit der Hälfte der regulä r zulässigen 
Fahrgastzahlen ist anzustreben; für das Kontroll- u nd Servicepersonal, 
soweit es in Kontakt mit Fahrgästen kommt, gilt die  Pflicht zum Tragen 
einer medizinischen Gesichtsmaske (Mund-Nase-Schutz ); 

 
10. die Zurverfügungstellung von Übernachtungsangeb oten zu touristischen 

Zwecken ist untersagt. 
 

III. 
 
Wird der Sieben-Tage-Inzidenzwert von 100 Neuinfekt ionen auf 100.000 
Einwohner an drei aufeinanderfolgenden Tagen übersc hritten, so ist die 
Durchführung von Präsenzunterricht ab dem übernächs ten Tag, hier der 26. 
April 2021, für allgemeinbildende und berufsbildend e Schulen, Hochschulen, 
außerschulische Einrichtungen der Erwachsenenbildun g und ähnliche 
Einrichtungen nur in Form von Wechselunterricht zul ässig.  
 
Wird der Sieben-Tage-Inzidenzwert von 165 Neuinfekt ionen auf 100.000 
Einwohner an drei aufeinanderfolgenden Tagen übersc hritten, so ist ab dem 
übernächsten Tag, hier der 26.04.2021, für allgemei nbildende und 
berufsbildende Schulen, Hochschulen, außerschulisch e Einrichtungen der 
Erwachsenenbildung und ähnliche Einrichtungen die D urchführung von 
Präsenzunterricht untersagt. Abschlussklassen und F örderschulen können 
durch die nach Landesrecht zuständige Behörde von d er Untersagung 
ausgenommen werden.  
 
Nach Beschluss des Bundestages und Billigung des Bundesrates tritt das geänderte 
Infektionsschutzgesetz des Bundes am 24. April 2021 in Kraft. Der 
Bundestagsbeschluss führt eine bundesweit verbindliche Corona-Notbremse im 
Bundesinfektionsschutzgesetz ein. Sie gilt ohne weitere Umsetzungsakte dann auch 
in Landkreisen und kreisfreien Städten des Freistaates Sachsen, die 7-Tage-
Inzidenzen von über 100 Infektionen pro 100.000 Einwohnern an drei 
aufeinanderfolgenden Tagen aufweisen. 
 
Bautzen, den 23.04.2021 
 
 
Michael Harig 
Landrat 
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Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) 
Maßnahmen anlässlich der Corona-Pandemie -  

 
Aufhebung der Allgemeinverfügung vom 16.04.2021 

(Abweichung zur Sächsischen Corona-Schutzverordnung )  
 

Bekanntmachung des Landkreises Bautzen vom 23.04.20 21 
 
 
Auf Grund des § 32 Satz 1 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 und § 28a 
Absatz 1, Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 
2000 (BGBI. 1 S. 1045), von denen § 28 Absatz 1 Satz 1 durch Artikel 1 Nummer 16 
des Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBI. 1. S. 2397) geändert, § 28 Absatz 1 
Satz 2 durch Artikel 1 Nummer 6 des Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBI. 1 S. 587) 
neu gefasst und § 28a Absatz 1, Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 durch Artikel 1 
Nummer 17 des Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBI. 1. S. 2397) eingefügt 
worden ist, sowie in Verbindung mit § 1 Absatz1 Satz 1 der Verordnung der 
Sächsischen Staatsregierung und des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales 
und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zur Regelung der Zuständigkeiten nach dem 
Infektionsschutzgesetz und für die Kostenerstattung für Impfungen und andere 
Maßnahmen der Prophylaxe vom 9. Januar 2019 (SächsGVBI. S. 83), der durch die 
Verordnung vom 13. März 2020 (SächsGVBI. S. 82) geändert worden ist, sowie in 
Verbindung mit § 8 Absätze 1 bis 3 der Verordnung des Sächsischen 
Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zum Schutz 
vor dem Coronavirus SARS-CoV-2 und COVID-19 vom 11. Dezember 2020 
(SächsGVBI. 2020, S. 686 ff.) - SächsCoronaSchVO - erlässt der Landkreis Bautzen 
die folgende  
 

Allgemeinverfügung:  

 
1. Die Allgemeinverfügung des Landkreises Bautzen über Maßnahmen anlässlich 

der Corona-Pandemie vom 16.04.2021 (Abweichung zur Sächsischen Corona-
Schutzverordnung) wird mit Wirkung ab dem 24.04.2021 aufgehoben. 

 
2. Diese Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar. 
 
Begründung: 
 
Das Landratsamt des Landkreises Bautzen ist gemäß §§ 28 Absatz 1, 32 Satz 1 und 
54 lfSG in Verbindung mit § 1 Absatz 1 Satz 1 lfSGZuVO sowie § 8 Absatz 1 der 
SächsCoronaSchVO sachlich zuständig. Die örtliche Zuständigkeit für den Erlass 
dieser Allgemeinverfügung durch den Landkreis Bautzen ergibt sich aus § 1 des 
Gesetzes zur Regelung des Verwaltungsverfahrens und des 
Verwaltungszustellungsrechts für den Freistaat Sachsen (SächsVwVfZG) i.V.m. § 3 
Absatz 1 Nr. 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG).  
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Am 21.04.2021 hat der Bundestag den Gesetzentwurf zum „Vierten Gesetz zum 
Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ in 
der geänderten Fassung der Beschlussempfehlung des Gesundheitsausschusses 
(Bundesrat Drucksache 315/21) beschlossen. Der Bundesrat hat den 
Gesetzesentwurf am 22.04.2021 gebilligt. Die Ausfertigung durch den 
Bundespräsidenten und die Verkündung erfolgen am 23.04.2021. Damit tritt das 
Gesetz nach Artikel 4 Absatz 2 am Tag nach der Verkünung, hier der 24.04.2021, in 
Kraft.  
 
Ab dem 24.04.2021 gelten daher die bundeseinheitlichen Regelungen. Die 
Bestimmungen der Sächsischen Corona-Schutzverordnung (SächsCoronaSchVO) 
treten dann grundsätzlich hinter die Bundesregelungen zurück.  
 
Die mit der Allgemeinverfügung vom 16.04.2021 zugelassenen Maßnahmen (Nr. 1 
bis 6), welche auf den Bestimmungen der derzeitig geltenden SächsCoronaSchVO 
beruhen, widersprechen den bundesrechtlichen Regelungen, so dass die 
Allgemeinverfügung vom 16.04.2021 aufzuheben ist.   
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer 
Bekanntmachung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich, in 
elektronischer Form oder zur Niederschrift an das Landratsamt Bautzen mit Sitz in 
Bautzen zu richten. Der elektronischen Form genügt ein elektronisches Dokument, 
das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen ist oder das mit der 
Versandart nach § 5 Absatz 5 des De-Mail-Gesetzes versendet wird. Die Adressen 
und die technischen Anforderungen für die Übermittlung elektronischer Dokumente 
sind über die Internetseite https://www.landkreis-bautzen.de/elektronische-
kommunikation.php abrufbar. 
 
 
Bautzen, den 23.04.2021 
 
 
Michael Harig 
Landrat 
 


